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[…] 

3. Die Paarungsfamilie. Eine gewisse Paarung, für kürzere oder längere Zeit, fand bereits unter 
der Gruppenehe oder noch früher statt; der Mann hatte eine Hauptfrau (man kann noch kaum sagen 
Lieblingsfrau) unter den vielen Frauen, und er war für sie der hauptsächlichste Ehemann unter den 
andern. Dieser Umstand hat nicht wenig beigetragen zu der Konfusion bei den Missionaren, die in 
der Gruppenehe1 bald regellose Weibergemein- | 52 | schaft, bald willkürlichen Ehebruch sehn. Eine 
solche gewohnheitsmäßige Paarung mußte aber mehr und mehr sich befestigen, je mehr die Gens 
sich ausbildete und je zahlreicher die Klassen von „Brüdern" und „Schwestern" wurden, zwischen 
denen Heirat nun unmöglich war. Der durch die Gens gegebne Anstoß der Verhinderung der Heirat 
zwischen Blutsverwandten trieb noch weiter. So finden wir, daß bei den Irokesen und den meisten 
andern auf der Unterstufe der Barbarei stehenden Indianern die Ehe verboten ist zwischen allen 
Verwandten, die ihr System aufzählt, und das sind mehrere hundert Arten. Bei dieser wachsenden 
Verwicklung der Eheverbote wurden Gruppenehen mehr und mehr unmöglich; sie wurden 
verdrängt durch die Paarungsfamilie. Auf dieser Stufe lebt ein Mann mit einer Frau zusammen, 
jedoch so, daß Vielweiberei und gelegentliche Untreue Recht der Männer bleibt, wenn erstere auch 
aus ökonomischen Gründen selten vorkommt; während von den Weibern für die Dauer des 
Zusammenlebens meist strengste Treue verlangt und ihr Ehebruch grausam bestraft wird. Das 
Eheband ist aber von jedem Teil leicht löslich und die Kinder gehören nach wie vor der Mutter 
allein. 

Auch in dieser immer weiter getriebnen Ausschließung der Blutsverwandten vom Eheband wirkt 
die natürliche Zuchtwahl fort. In Morgans Worten: 

„Die Ehen zwischen nicht-blutsverwandten Gentes erzeugten eine kräftigere Race, physisch wie 
geistig; zwei fortschreitende Stämme vermischten sich, und die neuen Schädel und Hirne 
erweiterten sich naturgemäß, bis sie die Fähigkeiten beider um- faßten."

Stämme mit Gentilverfassung mußten so über die Zurückgebliebenen die Oberhand gewinnen oder 
sie durch ihr Beispiel mit sich ziehn. 

Die Entwicklung der Familie in der Urgeschichte besteht somit in der fortwährenden Verengerung 
des ursprünglich den ganzen Stamm umfassenden Kreises, innerhalb dessen eheliche Gemeinschaft 
zwischen den beiden Geschlechtern herrscht. Durch fortgesetzte Ausschließung erst näherer, dann 
immer entfernterer Verwandten, zuletzt selbst bloß angeheirateter, wird endlich jede Art von 
Gruppenehe praktisch unmöglich, und es bleibt schließlich das eine, einstweilen noch lose 
verbundne Paar übrig, das Molekül, mit dessen Auflösung die Ehe überhaupt aufhört. Schon hieraus 
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zeigt sich, wie wenig die individuelle Geschlechtsliebe im heutigen Sinne des Worts mit der 
Entstehung der Einzelehe zu tun hatte. Noch mehr beweist dies die Praxis aller Völker, die auf 
dieser Stufe stehn. Während in früheren Familienformen die Männer nie um Frauen verlegen zu 
sein brauchten, | 53 | im Gegenteil ihrer eher mehr als genug hatten, wurden Frauen jetzt selten und 
gesucht. Daher beginnt seit der Paarungsehe der Raub und der Kauf von Frauen - weitverbreitete 
Symptome, aber weiter auch nichts, einer eingetretnen, viel tiefer liegenden Veränderung, welche 
Symptome, bloße Methoden, sich Frauen zu verschaffen, der pedantische Schotte MacLennan indes 
als „Raubehe" und „Kaufehe" in besondre Familienklassen um- gedichtet hat. Auch sonst, bei den 
amerikanischen Indianern und anderswo (auf gleicher Stufe) ist die Eheschließung Sache nicht der 
Beteiligten, die oft gar nicht befragt werden, sondern ihrer Mütter. Oft werden so zwei einander 
ganz Unbekannte verlobt und erst von dem abgeschlossenen Handel in Kenntnis gesetzt, wenn die 
Zeit zum Heiraten heranrückt. Vor der Hochzeit macht der Bräutigam den Gentilverwandten der 
Braut (also ihren mütterlichen, nicht dem Vater und seiner Verwandtschaft) Geschenke, die als 
Kaufgaben für das abgetretene Mädchen gelten. Die Ehe bleibt löslich nach dem Belieben eines 
jeden der beiden Verheirateten: Doch hat sich nach und nach bei vielen Stämmen, z.B. den 
Irokesen, eine solchen Trennungen abgeneigte öffentliche Meinung gebildet; bei Streitigkeiten 
treten die Gentilverwandten beider Teile vermittelnd ein, und erst wenn dies nicht fruchtet, findet 
Trennung statt, wobei die Kinder der Frau verbleiben und wonach es jedem Teil freisteht, sich neu 
zu verheiraten. 

Die Paarungsfamilie, selbst zu schwach und zu unbeständig, um einen eignen Haushalt zum 
Bedürfnis oder nur wünschenswert zu machen, löst die aus früherer Zeit überlieferte 
kommunistische Haushaltung keineswegs auf. Kommunistischer Haushalt bedeutet aber Herrschaft 
der Weiber im Hause, wie ausschließliche Anerkennung einer leiblichen Mutter bei Unmöglichkeit, 
einen leiblichen Vater mit Gewißheit zu kennen, hohe Achtung der Weiber, d.h. der Mütter, 
bedeutet. Es ist eine der absurdesten, aus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts überkommenen 
Vorstellungen, das Weib sei im Anfang der Gesellschaft Sklavin des Mannes gewesen. Das Weib hat 
bei allen Wilden und allen Barbaren der Unter- und Mittelstufe, teilweise noch der Oberstufe, eine 
nicht nur freie, sondern hochgeachtete Stellung. Was es noch in der Paarungsehe ist, möge Arthur 
Wright, langjähriger Missionar unter den Seneka-Irokesen, bezeugen: 

„Was ihre Familien betrifft, zur Zeit, wo sie noch die alten langen Häuser" (kommunistische 
Haushaltungen mehrerer Familien) „bewohnten, ... so herrschte dort immer ein Clan" (eine Gens) 
„vor, so daß die Weiber ihre Männer aus den andern Clans" (Gentes) „nahmen ... Gewöhnlich 
beherrschte der weibliche Teil das Haus; die Vorräte waren gemeinsam; wehe aber dem 
unglücklichen Ehemann oder Liebhaber, der zu träge oder zu ungeschickt war, seinen Teil zum 
gemeinsamen Vorrat beizutragen. | 54 | Einerlei wieviel Kinder oder wieviel Eigenbesitz er im 
Hause hatte, jeden Augenblick konnte er des Befehls gewärtig sein, sein Bündel zu schnüren und 
sich zu trollen. Und er durfte nicht versuchen, dem zu widerstehn; das Haus wurde ihm zu heiß 
gemacht, es blieb ihm nichts, als zu seinem eignen Clan" (Gens) „ zurückzukehren oder aber, was 
meist der Fall, eine neue Ehe in einem andern Clan aufzusuchen. Die Weiber waren die große 
Macht in den Clans" (Gentes) „und auch sonst überall. Gelegentlich kam es ihnen nicht darauf an, 
einen Häuptling abzusetzen und zum gemeinen Krieger zu degradieren."'481 

Die kommunistische Haushaltung, in der die Weiber meist oder alle einer und derselben Gens 
angehören, die Männer aber auf verschiedene Gentes sich verteilen, ist die sachliche Grundlage 
jener in der Urzeit allgemein verbreiteten Vorherrschaft der Weiber, die ebenfalls entdeckt zu haben 
ein drittes Verdienst Bachofens ist. […] Die Teilung der Arbeit zwischen beiden Geschlechtern wird 
bedingt durch ganz andre Ursachen als die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Völker, bei denen 
die Weiber weit mehr arbeiten müssen, als ihnen nach unsrer Vorstellung gebührt, haben vor den 
Weibern oft weit mehr wirkliche Achtung als unsre Europäer. Die Dame der Zivilisation, von 



Scheinhuldigungen umgeben und aller wirklichen Arbeit entfremdet, hat eine unendlich niedrigere 
gesellschaftliche Stellung als das hartarbeitende Weib der Barbarei, das in seinem Volk für eine 
wirkliche Dame (lady, frowa, Frau = Herrin) galt und auch eine solche ihrem Charakter nach war. 

Ob die Paarungsehe in Amerika heute die Gruppenehe  gänzlich verdrängt hat, müssen nähere 
Untersuchungen über die noch auf der Oberstufe der Wildheit stehenden nordwestlichen und 
namentlich über die südamerikanischen Völker entscheiden. Von diesen letzteren werden so 
mannigfache Beispiele geschlechtlicher Ungebundenheit erzählt, daß eine vollständige 
Überwindung der alten Gruppenehe hier kaum anzunehmen ist.  Jedenfalls sind noch nicht alle 
Spuren davon verschwunden. Bei wenigstens vierzig nordamerikanischen Stämmen hat der Mann, 
der eine älteste Schwester heiratet, das Recht, alle ihre Schwestern ebenfalls zu Frauen zu nehmen, 
sobald sie das erforderliche Alter erreichen: Rest der Gemeinsamkeit der Männer für die ganze 
Reihe von Schwestern. Und von den Halbinsel-Kaliforniern (Oberstufe der Wildheit) erzählt 
Bancroft, daß sie gewisse Festlichkeiten haben, wo mehrere „Stämme" zusammenkommen zum       
| 55 | Zweck des unterschiedslosen geschlechtlichen Verkehrs.'491 Es sind offenbar Gentes, die in 
diesen Festen die dunkle Erinnerung bewahren an die Zeit, wo die Frauen einer Gens alle Männer 
der andern zu ihren gemein- samen Ehemännern hatten und umgekehrt.

[…] 

Wir kommen hier auf die vierte große Entdeckung Bachofens, die Entdeckung der weitverbreiteten 
Übergangsform von der Gruppenehe zur Paarung. Was Bachofen als eine Buße für Verletzung der 
alten Göttergebote darstellt: Die Buße, womit die Frau das Recht auf Keuschheit erkauft, ist in der 
Tat nur mystischer Ausdruck für die Buße, womit die Frau sich aus der alten Männergemeinschaft 
loskauft und das Recht erwirbt, sich nur einem Mann hinzugeben. Diese Buße besteht in einer 
beschränkten Preisgebung: Die babylonischen Frauen mußten einmal im Jahr sich im Tempel der 
Mylitta preisgeben; andere vorderasiatische Völker schickten ihre Mädchen jahrelang in den 
Tempel der Anaitis, wo sie mit selbstgewählten Günstlingen der freien Liebe zu pflegen hatten, ehe 
sie heiraten durften; ähnliche religiös verkleidete Gebräuche sind fast allen asiatischen Völkern 
zwischen Mittelmeer und Ganges gemein.

[…] | 56 | […] noch heute - genießen die Mädchen bis zu ihrer Verheiratung der größten 
geschlechtlichen Freiheit. Namentlich fast überall in Südamerika, wovon jeder, der dort etwas ins 
Innere gekommen, Zeugnis ablegen kann. So erzählt Agassiz („A Journey in Brazil", Boston and 
New York 1886, p.266) von einer reichen Familie von indianischer Abstammung; als er mit der 
Tochter bekannt gemacht wurde, frug er nach ihrem Vater, in der Meinung, dies sei der Mann der 
Mutter, der als Offizier im Krieg gegen Paraguay stand; aber die Mutter antwortete lächelnd: Nao 
tem pai, e filha da fortuna, sie hat keinen Vater, sie ist ein Zufallskind. 

„In dieser Art sprechen indianische oder halbblütige Frauen jederzeit ohne Scham oder Tadel von 
ihren unehelichen Kindern; und dies ist weit entfernt davon, ungewöhnlich zu sein, eher scheint das 
Gegenteil Ausnahme. Die Kinder ... kennen oft nur ihre Mutter, denn alle Sorge und 
Verantwortlichkeit fällt auf sie; von ihrem Vater wissen sie nichts; auch scheint es der Frau nie 
einzufallen, daß sie oder ihre Kinder irgendwelchen Anspruch an ihn haben." 

Was dem Zivilisierten hier befremdlich vorkommt, ist einfach die Regel nach Mutterrecht und in 
der Gruppenehe. 

[…] | 57 | […]

Bachofen hat ferner unbedingt recht, wenn er durchweg behauptet, der Übergang von dem was er 
„Hetärismus" oder „Sumpfzeugung" nennt, zur Einzelehe sei zustande gekommen wesentlich durch 



die Frauen. Je mehr mit der Entwicklung der ökonomischen Lebensbedingungen, also mit der 
Untergrabung des alten Kommunismus und mit der wachsenden Dichtigkeit der Bevölkerung, die 
altherkömmlichen Geschlechtsverhältnisse ihren waldursprünglich-naiven Charakter einbüßten, um 
so mehr mußten sie den Frauen erniedrigend und drückend erscheinen; um so dringender mußten 
sie das Recht auf Keuschheit, auf zeitweilige oder dauernde Ehe mit nur einem Mann, als eine 
Erlösung herbeiwünschen. Von den Männern konnte dieser Fortschritt ohnehin schon deshalb nicht 
ausgehn, weil es ihnen überhaupt nie, auch bis heute nicht, eingefallen ist, auf die 
Annehmlichkeiten der tatsächlichen Gruppenehe zu verzichten. Erst nachdem durch die Frauen der 
Übergang zur Paarungsehe gemacht, konnten die Männer die strikte Monogamie einführen - freilich 
nur für die Frauen. 

Die Paarungsfamilie entsprang an der Grenze zwischen Wildheit und Barbarei, meist schon auf der 
Oberstufe der Wildheit, hier und da erst auf der Unterstufe der Barbarei. Sie ist die charakteristische 
Familienform für die Barbarei, wie die Gruppenehe für die Wildheit und die Monogamie für die 
Zivilisation. Um sie zur festen Monogamie weiterzuentwickeln, bedurfte es andrer Ursachen als 
derjenigen, die wir bisher wirkend fanden. Die Gruppe war in der Paarung bereits auf ihre letzte 
Einheit, ihr zweiatomiges Molekül, herabgebracht: auf einen Mann und eine Frau. Die 
Naturzüchtung hatte in der immer weiter geführten Ausschließung von der Ehegemeinschaft ihr 
Werk vollbracht; in dieser Richtung blieb nichts mehr für sie zu tun. Kamen also nicht neue, 
gesellschaftliche Triebkräfte in Wirksamkeit, so war kein Grund vorhanden, warum aus der 
Paarung eine neue Familienform hervorgehn sollte. Aber diese Triebkräfte traten in Wirksamkeit.     
| 58 | Wir verlassen jetzt Amerika, den klassischen Boden der Paarungsfamilie. Kein Anzeichen läßt 
schließen, daß dort eine höhere Familienform sich entwickelt, daß dort vor der Entdeckung und 
Eroberung jemals irgendwo feste Monogamie bestanden habe. Anders in der alten Welt. 

Hier hatte die Zähmung der Haustiere und die Züchtung von Herden eine bisher ungeahnte Quelle 
des Reichtums entwickelt und ganz neue gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen. Bis auf die 
Unterstufe der Barbarei hatte der ständige Reichtum bestanden fast nur in dem Haus, der Kleidung, 
rohem Schmuck und den Werkzeugen zur Erringung und Bereitung der Nahrung: Boot, Waffen, 
Hausrat einfachster Art. Die Nahrung mußte Tag um Tag neu errungen werden. Jetzt, mit den 
Herden der Pferde, Kamele, Esel, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine hatten die vordringenden 
Hirtenvölker - die Arier im indischen Fünfstromland und Gangesgebiet wie in den damals noch weit 
wasserreicheren Steppen am Oxus und Jaxartes, die Semiten am Euphrat und Tigris - einen Besitz 
erworben, der nur der Aufsicht und rohesten Pflege bedurfte, um sich in stets vermehrter Zahl 
fortzupflanzen und die reichlichste Nahrung an Milch und Fleisch zu liefern. Alle früheren Mittel 
der Nahrungsbeschaffung traten nun in den Hintergrund; die Jagd, früher eine Notwendigkeit, 
wurde nun ein Luxus. 

Wem gehörte aber dieser neue Reichtum? Unzweifelhaft ursprünglich der Gens. Aber schon früh 
muß sich Privateigentum an den Herden entwickelt haben. Es ist schwer zu sagen, ob dem Verfasser 
des sog. ersten Buchs Mosis der Vater Abraham erschien als Besitzer seiner Herden kraft eignen 
Rechts als Vorstand einer Familiengemeinschaft oder kraft seiner Eigenschaft als tatsächlich 
erblicher Vorsteher einer Gens. Sicher ist nur, daß wir ihn uns nicht als Eigentümer im modernen 
Sinn vorstellen dürfen. Und sicher ist ferner, daß wir an der Schwelle der beglaubigten Geschichte 
die Herden schon überall in Sondereigentum (Privateigentum) von Familienvorständen finden, ganz 
wie die Kunsterzeugnisse der Barbarei, Metallgerät, Luxusartikel und endlich das Menschenvieh - 
die Sklaven. 

Denn jetzt war auch die Sklaverei erfunden. Dem Barbaren der Unterstufe war der Sklave wertlos. 
Daher auch die amerikanischen Indianer mit den besiegten Feinden ganz anders verfuhren, als auf 
höherer Stufe geschah. Die Männer wurden getötet oder aber in den Stamm der Sieger als Brüder 
aufgenommen; die Weiber wurden geheiratet oder sonst mit ihren über- lebenden Kindern ebenfalls 



adoptiert. Die menschliche Arbeitskraft liefert auf dieser Stufe noch keinen beachtenswerten 
Überschuß über ihre Unter- | 59 | haltskosten. Mit der Einführung der Viehzucht, der 
Metallbearbeitung, der Weberei und endlich des Feldbaus wurde das anders. Wie die früher so leicht 
zu erlangenden Gattinnen jetzt einen Tauschwert1 bekommen hatten und gekauft wurden, so 
geschah es mit den Arbeitskräften, besonders seit- dem die Herden endgültig in Familienbesitz2 

übergegangen waren. Die Familie vermehrte sich nicht ebenso rasch wie das Vieh. Mehr Leute 
wurden erfordert, es zu beaufsichtigen; dazu ließ sich der kriegsgefangne Feind benutzen, der sich 
außerdem ebensogut fortzüchten ließ wie das Vieh selbst. 

Solche Reichtümer, sobald sie einmal in den Privatbesitz von Familien3 übergegangen und dort 
rasch vermehrt, gaben der auf Paarungsehe und mutterrechtliche Gens gegründeten Gesellschaft 
einen mächtigen Stoß. Die Paarungsehe hatte ein neues Element in die Familie eingeführt. Neben 
die leibliche Mutter hatte sie den beglaubigten leiblichen Vater gestellt, der noch dazu 
wahrscheinlich besser beglaubigt war als gar manche „Väter" heutzutage. Nach der damaligen 
Arbeitsteilung in der Familie fiel dem Mann die Beschaffung der Nahrung und der hierzu nötigen 
Arbeitsmittel, also auch das Eigentum an diesen letzteren zu; er nahm sie mit, im Fall der 
Scheidung, wie die Frau ihren Hausrat behielt. Nach dem Brauch der damaligen Gesellschaft also 
war der Mann auch Eigentümer der neuen Nahrungsquelle, des Viehs, und später des neuen 
Arbeitsmittels, der Sklaven. Nach dem Brauch derselben Gesellschaft aber konnten seine Kinder 
nicht von ihm erben, denn damit stand es folgendermaßen. 

Nach Mutterrecht, also solange Abstammung nur in weiblicher Linie gerechnet wurde, und nach 
dem ursprünglichen Erbgebrauch in der Gens erbten anfänglich die Gentilverwandten von ihrem 
verstorbnen Gentilgenossen. Das Vermögen mußte in der Gens bleiben. Bei der Unbedeutendheit 
der Gegenstände mag es von jeher in der Praxis an die nächsten Gentilverwandten, also an die 
Blutsverwandten mütterlicher Seite, übergegangen sein. Die Kinder des verstorbnen Mannes aber 
gehörten nicht seiner Gens an, sondern der ihrer Mutter; sie erbten, anfangs mit den übrigen Bluts- 
verwandten der Mutter, später vielleicht in erster Linie, von dieser; aber von ihrem Vater konnten 
sie nicht erben, weil sie nicht zu seiner Gens gehörten, sein Vermögen aber in dieser bleiben mußte. 
Bei dem Tode des Herdenbesitzers wären also seine Herden übergegangen zunächst an seine Brüder 
und Schwestern und an die Kinder seiner Schwestern, oder an die Nachkommen der Schwestern 
seiner Mutter. Seine eignen Kinder aber waren enterbt. 

| 60 | In dem Verhältnis also, wie die Reichtümer sich mehrten, gaben sie einerseits dem Mann eine 
wichtigere Stellung in der Familie als der Frau und erzeugten andrerseits den Antrieb, diese 
verstärkte Stellung zu benutzen, um die hergebrachte Erbfolge zugunsten der Kinder umzustoßen. 
Dies ging aber nicht, solange die Abstammung nach Mutterrecht galt. Diese also mußte umgestoßen 
werden, und sie wurde umgestoßen. Es war dies gar nicht so schwer, wie es uns heute erscheint. 
Denn diese Revolution - eine der einschneidendsten, die die Menschen erlebt haben - brauchte nicht 
ein einziges der lebenden Mitglieder einer Gens zu berühren. Alle ihre Angehörigen konnten nach 
wie vor bleiben, was sie gewesen. Der einfache Beschluß genügte, daß in Zukunft die Nachkommen 
der männlichen Genossen in der Gens bleiben, die der weiblichen aber ausgeschlossen sein sollten, 
in- dem sie in die Gens ihres Vaters übergingen. Damit war die Abstammungsrechnung in 
weiblicher Linie und das mütterliche Erbrecht umgestoßen, männliche Abstammungslinie und 
väterliches Erbrecht eingesetzt. Wie sich diese Revolution bei den Kulturvölkern gemacht hat, und 
wann, darüber wissen wir nichts. Sie fällt ganz in die vorgeschichtliche Zeit. 

1 (1884) zahlreichen Gattinnen jetzt einen Wert (statt: leicht zu erlangenden Gattinnen jetzt einen Tauschwert) - 2 (1884) Privatbesitz 



Daß sie sich aber gemacht, ist mehr als nötig erwiesen durch die namentlich von Bachofen 
gesammelten reichlichen Spuren von Mutterrecht; wie leicht sie sich vollzieht, sehn wir an einer 
ganzen Reihe von Indianerstämmen, wo sie erst neuerdings gemacht worden ist und noch gemacht 
wird unter dem Einfluß teils wachsenden Reichtums und veränderter Lebensweise (Versetzung aus 
den Wäldern in die Prärie), teils moralischer Einwirkungen der Zivilisation und der Missionare. Von 
acht Missouristämmen haben sechs männliche, aber zwei noch weibliche Abstammungslinie und 
Erbfolge. Bei den Shawnees, Miamies und Delawares ist die Sitte eingerissen, die Kinder durch 
einen der Gens des Vaters gehörigen Gentilnamen in diese zu versetzen, damit sie vom Vater erben 
können. „Eingeborene Kasuisterei des Menschen, die Dinge zu ändern, indem man ihre Namen 
ändert! Und Schlupfwinkel zu finden, um innerhalb der Tradition die Tradition zu durchbrechen, wo 
ein direktes Interesse den hinreichenden Antrieb gab!" (Marx.) Dadurch entstand heillose 
Verwirrrung, der nur abzuhelfen war, und teilweise auch abgeholfen wurde, durch Übergang zum 
Vaterrecht. „Dies scheint überhaupt der natürlichste Übergang." (Marx.) - Was die vergleichenden 
Juristen uns zu sagen wissen über die Art und Weise, wie dieser Übergang sich bei den 
Kulturvölkern der alten Welt vollzog - freilich fast nur Hypothesen - , darüber vgl. M. Kowalewski, 
„Tableau des origines et de Involution de la famille et de la propriete", Stockholm 18901. 

| 61 | Der Umsturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen 
Geschlechts. Der Mann ergriff das Steuer auch im Hause, die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, 
Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kinderzeugung. Diese erniedrigte Stellung der Frau, 
wie sie namentlich bei den Griechen der heroischen und noch mehr der klassischen Zeit offen 
hervortritt, ist allmählich beschönigt und verheuchelt, auch stellenweise in mildere Form gekleidet 
worden; beseitigt ist sie keineswegs. 

Die erste Wirkung der nun begründeten Alleinherrschaft der Männer zeigt sich in der jetzt 
auftauchenden Zwischenform der patriarchalischen Familie. Was sie hauptsächlich bezeichnet, ist 
nicht die Vielweiberei, wo- von später, sondern 

„die Organisation einer Anzahl freier und unfreier Personen zu einer Familie unter der väterlichen 
Gewalt des Familienhaupts. In der semitischen Form lebt dies Familienhaupt in Vielweiberei, die 
Unfreien haben Weib und Kinder, und der Zweck der ganzen Organisation ist die Wartung von 
Herden auf einem abgegrenzten Gebiet."152' 

Das Wesentliche ist die Einverleibung von Unfreien und die väterliche Gewalt; daher ist der 
vollendete Typus dieser Familienform die römische Familie. Das Wort familia bedeutet 
ursprünglich nicht das aus Sentimentalität und häuslichem Zwist zusammengesetzte Ideal des 
heutigen Philisters; es bezieht sich bei den Römern anfänglich gar nicht einmal auf das Ehepaar und 
dessen Kinder, sondern auf die Sklaven allein. Famulus heißt ein Haussklave, und familia ist die 
Gesamtheit der einem Mann gehörenden Sklaven. Noch zu Gajus Zeit wurde die familia, id est 
Patrimonium (d.h. das Erbteil) testamentarisch vermacht. Der Ausdruck wurde von den Römern 
erfunden, um einen neuen gesellschaftlichen Organismus zu bezeichnen, dessen Haupt Weib und 
Kinder und eine Anzahl Sklaven unter römischer väterlicher Gewalt, mit dem Recht über Tod und 
Leben aller, unter sich hatte. 

„Das Wort ist also nicht älter als das eisengepanzerte Familiensystem der latinischen Stämme, 
welches aufkam nach Einführung des Feldbaus und der gesetzlichen Sklaverei und nach der 
Trennung der arischen Italer von den Griechen."'53' 

Marx setzt hinzu: „Die moderne Familie enthält im Keim nicht nur Sklaverei (servitus), sondern 
auch Leibeigenschaft, da sie von vornherein Beziehung hat auf Dienste für Ackerbau. Sie enthält in 



Miniatur alle die Gegensätze in sich, die sich später breit entwickeln in der Gesellschaft und in 
ihrem Staat." 

Eine solche Familienform zeigt den Übergang der Paarungsehe in die Monogamie. Um die Treue 
der Frau, also die Vaterschaft der Kinder, | 62 | sicherzustellen, wird die Frau der Gewalt des 
Mannes unbedingt überliefert: Wenn er sie tötet, so übt er nur sein Recht aus.

[…] 

4. Die monogame Familie. Sie entsteht aus der Paarungsfamilie, wie | 65 | gezeigt, im 
Grenzzeitalter zwischen der mittleren und oberen Stufe der Barbarei; ihr endgültiger Sieg ist eins 
der Kennzeichen der beginnenden Zivilisation. Sie ist gegründet auf die Herrschaft des Mannes, mit 
dem ausdrücklichen Zweck der Erzeugung von Kindern mit unbestrittener Vaterschaft, und diese 
Vaterschaft wird erfordert, weil diese Kinder dereinst als Leibeserben in das väterliche Vermögen 
eintreten sollen. Sie unterscheidet sich von der Paarungsehe durch weit größere Festigkeit des 
Ehebandes, das nun nicht mehr nach beiderseitigem Gefallen lösbar ist. Es ist jetzt in der Regel nur 
noch der Mann, der es lösen und seine Frau verstoßen kann. Das Recht der ehelichen Untreue bleibt 
ihm auch jetzt wenigstens noch durch die Sitte gewährleistet (der Code Napoleon schreibt es dem 
Mann ausdrücklich zu, solange er nicht die Beischläferin ins eheliche Haus bringt[61]) und wird mit 
steigender gesellschaftlicher Entwicklung immer mehr ausgeübt; erinnert sich die Frau der alten 
geschlechtlichen Praxis und will sie erneuern, so wird sie strenger bestraft als je vorher.  

In ihrer ganzen Härte tritt uns die neue Familienform entgegen bei den Griechen. Während, wie 
Marx bemerkt, die Stellung der Göttinnen in der Mythologie uns eine frühere Periode vorführt, wo 
die Frauen noch eine freiere, geachtetere Stellung hatten, finden wir zur Heroenzeit die Frau1 bereits 
erniedrigt durch die Vorherrschaft des Mannes und die Konkurrenz von Sklavinnen. Man lese in der 
„Odyssee", wie Telemachos seine Mutter ab- und zur Ruhe verweist. Die erbeuteten jungen Weiber 
verfallen bei Homer der Sinnenlust der Sieger; die Befehlshaber wählen sich der Reihe und 
Rangordnung nach die schönsten aus; die ganze „Ilias" dreht sich bekanntlich um den Streit 
zwischen Achilleus und Agamemnon wegen einer solchen Sklavin. Bei jedem homerischen Helden 
von Bedeutung wird das kriegsgefangene Mädchen erwähnt, womit er Zelt und Bett teilt. Diese 
Mädchen werden auch mit in die Heimat und ins eheliche Haus genommen, wie Kassandra von 
Agamemnon bei Äschylos; die mit solchen Sklavinnen erzeugten Söhne bekommen einen kleinen 
Anteil am väterlichen Erbe und | 66 | gelten als Vollfreie; Teukros ist ein solcher unehelicher Sohn 
des Telamon und darf sich nach seinem Vater nennen. Von der Ehefrau wird erwartet, daß sie sich 
das alles gefallen läßt, selbst aber strenge Keuschheit und Gattentreue bewahrt. 

Die griechische Frau der Heroenzeit ist zwar geachteter als die der zivilisierten Periode, aber sie ist 
doch schließlich für den Mann nur die Mutter seiner ehelichen Erbkinder, seine oberste 
Hausverwalterin und die Vorsteherin der Sklavinnen, die er sich nach Belieben zu Konkubinen 
machen kann und auch macht. Es ist der Bestand der Sklaverei neben der Monogamie, das Dasein 
junger schöner Sklavinnen, die dem Mann gehören mit allem, was sie an sich haben, das der 

1 Der folgendeText bis zu den Worten: Aber trotz aller Abschließung und Bewachung... (S. 67) ist die von Engels 1891 erweiterte Fassung. Er lautete 
1884: in einer halbgefänglichen Abgeschlossenheit, um die richtige Vaterschaft der Kinder sicherzustellen. Der Mann dagegen vergnügt sich mit 
Kriegsgefangenen Sklavinnen, seinen Zeltgenossinnen im Kriege. Kaum besser in der klassischen Periode. Man kann in Beckers „Charikles" des 
breiteren nachlesen, wie die Griechen ihre Frauen behandelten. Wenn nicht gerade eingeschlossen, so doch abgeschlossen von der Welt, waren sie die 
obersten Hausmägde ihrer Männer geworden, beschränkt auf den Verkehr vornehmlich der übrigen Hausmägde. Die Mädchen wurden direkt 
eingeschlossen, die Frauen gingen nur aus in Begleitung der Sklavinnen. Kam Männerbesuch, so zog sich die Frau in ihr Gemach zurück. 



Monogamie von An- fang an ihren spezifischen Charakter aufdrückt, Monogamie zu sein nurfür die 
Frau, nicht aber für den Mann. Und diesen Charakter hat sie noch heute. […] 

[…] | 67 | […] 

Die Mädchen lernten nur Spinnen, Weben und Nähen, höchstens etwas Lesen und Schreiben. Sie 
waren so gut wie eingeschlossen, gingen nur mit andern Weibern um. Das Frauengemach war ein 
abgesondertes Stück des Hauses, im obern Stock oder im Hinterhaus, wohin Männer, namentlich 
Fremde, nicht leicht kamen, und wohin sie sich bei Männerbesuch zurückzogen. Die Frauen gingen 
nicht aus ohne Begleitung einer Sklavin; zu Hause wurden sie förmlich bewacht; Aristophanes 
spricht von molossischen Hunden, die zur Abschreckung der Ehebrecher gehalten wurden, und in 
den asiatischen Städten wenigstens hielt man zur Frauenbewachung Eunuchen, die in Chios schon 
zu Herodots Zeit für den Handel fabriziert wurden, und nach Wachsmuth[64] nicht allein für die 
Barbaren. Bei Euripides wird die Frau als oikurema, als ein Ding zur Hausbesorgung (das Wort ist 
Neutrum) bezeichnet, und außer dem Geschäft der Kinderzeugung war sie dem Athener nichts 
andres: die oberste Hausmagd. Der Mann hatte seine gymnastischen Übungen, seine öffentlichen 
Verhandlungen, wovon die Frau ausgeschlossen; er hatte außerdem oft noch Sklavinnen zu seiner 
Verfügung und zur Blütezeit Athens eine ausgedehnte und vom Staat wenigstens begünstigte 
Prostitution. Es war grade auf Grundlage dieser Prostitution, daß sich die einzigen griechischen 
Frauencharaktere entwickelten, die durch Geist und künstlerische Geschmacksbildung ebensosehr 
über das allgemeine Niveau der antiken Weiblichkeit hervorragen wie die Spartiatinnen durch den 
Charakter. Daß man aber erst Hetäre werden mußte, um Weib zu werden, das ist die strengste 
Verurteilung der athenischen Familie.  

Diese athenische Familie wurde im Lauf der Zeit das Vorbild, wonach nicht nur die übrigen Ionier, 
sondern auch mehr und mehr die sämtlichen Griechen des Inlands und der Kolonien ihre häuslichen 
Verhältnisse modelten. […] 

Das war der Ursprung der Monogamie, soweit wir ihn beim zivilisiertesten und am höchsten 
entwickelten Volk des Altertums verfolgen können. Sie war keineswegs eine Frucht der 
individuellen Geschlechtsliebe, mit der sie absolut nichts zu schaffen hatte, da die Ehen nach wie 
vor Konvenienzehen blieben. Sie war die erste Familienform, die nicht auf natürliche, son- | 68 |
dern auf ökonomische Bedingungen gegründet war, nämlich auf den Sieg des Privateigentums über 
das ursprüngliche naturwüchsige Gemeineigentum. Herrschaft des Mannes in der Familie und 
Erzeugung von Kindern, die nur die seinigen sein konnten und die zu Erben seines Reichtums be- 
stimmt waren - das allein waren die von den Griechen unumwunden aus- gesprochenen 
ausschließlichen Zwecke der Einzelehe. Im übrigen war sie ihnen eine Last, eine Pflicht gegen die 
Götter, den Staat und die eignen Vor- fahren, die eben erfüllt werden mußte. In Athen erzwang das 
Gesetz nicht nur die Verheiratung, sondern auch die Erfüllung eines Minimums der so- genannten 
ehelichen Pflichten von Seiten des Mannes. 

So tritt die Einzelehe keineswegs ein in die Geschichte als die Versöhnung von Mann und Weib, 
noch viel weniger als ihre höchste Form. Im Gegenteil. Sie tritt auf als Unterjochung des einen 
Geschlechts durch das andre, als Proklamation eines bisher in der ganzen Vorgeschichte 
unbekannten Widerstreits der Geschlechter. In einem alten, 1846 von Marx und mir ausgearbeiteten, 
ungedruckten Manuskript finde ich: „Die erste Teilung der Arbeit ist die von Mann und Weib zur 
Kinderzeugung."'651 Und heute kann ich hinzusetzen: Der erste Klassengegensatz, der in der 
Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in 
der Einzelehe, und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts durch das 



männliche. Die Einzelehe war ein großer geschichtlicher Fortschritt, aber zugleich eröffnet sie 
neben der Sklaverei und dem Privatreichtum jene bis heute dauernde Epoche, in der jeder Fort- 
schritt zugleich ein relativer Rückschritt, in dem das Wohl und die Entwicklung der einen sich 
durchsetzt durch das Wehe und die Zurückdrängung der andern. Sie ist die Zellenform der 
zivilisierten Gesellschaft, an der wir schon die Natur der in dieser sich voll entfaltenden Gegensätze 
und Widersprüche studieren können.  

Die alte verhältnismäßige Freiheit des Geschlechtsverkehrs verschwand keineswegs mit dem Sieg 
der Paarungs- oder selbst der Einzelehe.  

„Das alte Ehesystem, auf engere Grenzen zurückgeführt durch das allmähliche Aussterben der 
Punaluagruppen, umgab immer noch die sich fortentwickelnde Familie und hing an ihren Schößen 
bis an die aufdämmernde Zivilisation hinan... es verschwand schließlich in der neuen Form des 
Hetärismus, die die Menschen bis in die Zivilisation hinein verfolgt, wie ein dunkler 
Schlagschatten, der auf der Familie ruht."'66'  

Unter Hetärismus versteht Morgan den neben der Einzelehe bestehenden außerehelichen 
geschlechtlichen Verkehr der Männer mit unverheirateten | 69 | Weibern, der bekanntlich während 
der ganzen Periode der Zivilisation in den verschiedensten Formen blüht und mehr und mehr zur 
offenen Prostitution wird. Dieser Hetärismus leitet sich ganz direkt ab aus der Gruppenehe, aus dem 
Preisgebungsopfer der Frauen, wodurch sie sich das Recht der Keuschheit erkauften. Die 
Hingebung für Geld war zuerst ein religiöser Akt, sie fand statt im Tempel der Liebesgöttin, und das 
Geld floß ursprünglich in den Tempelschatz. Die Hierodulen[671 der Anaitis in Armenien, der 
Aphrodite in Korinth, wie die den Tempeln attachierten religösen Tanzmädchen Indiens, die sog. 
Bajaderen (das Wort ist verstümmelt aus dem portugiesischen bailadeira, Tänzerin), waren die 
ersten Prostituierten. Die Preisgebung, ursprünglich Pflicht jeder Frau, wurde später durch diese 
Priesterinnen, in Stellvertretung für alle andern, allein ausgeübt. Bei andern Völkern leitet sich der 
Hetärismus her aus der den Mädchen vor der Ehe gestatteten Geschlechtsfreiheit - also ebenfalls 
Rest der Gruppenehe, nur auf anderm Weg uns überkommen. Mit dem Aufkommen der 
Eigentumsverschiedenheit, also schon auf der Oberstufe der Barbarei, tritt die Lohnarbeit 
sporadisch auf neben Sklavenarbeit, und gleichzeitig, als ihr notwendiges Korrelat, die 
gewerbsmäßige Prostitution freier Frauen neben der erzwungnen Preisgebung der Sklavin. So ist 
die Erbschaft, die die Gruppenehe der Zivilisation vermacht hat, eine doppelseitige, wie alles, was 
die Zivilisation hervorbringt, doppelseitig, doppelzüngig, in sich gespalten, gegensätzlich ist: hier 
die Monogamie, dort der Hetärismus mitsamt seiner extremsten Form, der Prostitution. Der 
Hetärismus ist eben eine gesellschaftliche Einrichtung wie jede andere; er setzt die alte 
Geschlechtsfreiheit fort - zugunsten der Männer. In der Wirklichkeit nicht nur geduldet, sondern 
namentlich von den herrschenden Klassen flott mitgemacht, wird er in der Phrase verdammt. Aber 
in der Wirklichkeit trifft diese Verdammung keineswegs die dabei beteiligten Männer, sondern nur 
die Weiber: Sie werden geächtet und ausgestoßen, um so nochmals die unbedingte Herrschaft der 
Männer über das weibliche Geschlecht als gesellschaftliches Grundgesetz zu proklamieren.  

Hiermit entwickelt sich aber ein zweiter Gegensatz innerhalb der Monogamie selbst. Neben dem, 
sein Dasein durch den Hetärismus verschönernden Ehemann steht die vernachlässigte Gattin. Und 
man kann nicht die eine Seite des Gegensatzes haben ohne die andre, ebensowenig wie man noch 
einen ganzen Apfel in der Hand hat, nachdem man die eine Hälfte | 70 | gegessen. Trotzdem scheint 
dies die Meinung der Männer gewesen zu sein, bis ihre Frauen sie eines Bessern belehrten. Mit der 
Einzelehe treten zwei ständige gesellschaftliche Charakterfiguren auf, die früher unbekannt waren: 
der ständige Liebhaber der Frau und der Hahnrei. Die Männer hatten den Sieg über die Weiber 



errungen, aber die Krönung übernahmen großmütig die Besiegten. Neben der Einzelehe und dem 
Hetärismus wurde der Ehebruch eine unvermeidliche gesellschaftliche Einrichtung - verpönt, hart 
bestraft, aber ununterdrückbar. Die sichre Vaterschaft der Kinder beruhte nach wie vor höchstens 
auf moralischer Überzeugung, und um den unlöslichen Widerspruch zu lösen, dekretierte der Code 
Napoleon Art.312:  

»L'enfant con?u pendant le manage a pour pere le man; das während der Ehe empfangne Kind hat 
zum Vater - den Ehemann."  

Das ist das letzte Resultat von dreitausend Jahren Einzelehe.  

So haben wir in der Einzelfamilie, in den Fällen, die ihrer geschichtlichen Entstehung treu bleiben 
und den durch die ausschließliche Herrschaft des Mannes ausgesprochnen Widerstreit von Mann 
und Weib klar zur Erscheinung bringen, ein Bild im kleinen derselben Gegensätze und 
Widersprüche, in denen sich die seit Eintritt der Zivilisation in Klassen gespaltne Gesellschaft 
bewegt, ohne sie auflösen und überwinden zu können. […]  

Die Einzelfamilie trat übrigens keineswegs überall und jederzeit in der klassisch-schroffen Form 
auf, die sie bei den Griechen hatte. […] der größte Fortschritt in der Entwicklung der Einzelehe 
geschah entschieden mit dem Eintritt der Deutschen in die Geschichte, und zwar weil bei ihnen, 
wohl infolge ihrer Armut, damals die Monogamie sich noch nicht vollständig aus der Paarungsehe 
ent- | 71 | wickelt zu haben scheint. Wir schließen dies aus drei Umständen, die Tacitus erwähnt: 
Erstens galt bei großer Heilighaltung der Ehe - „sie begnügen sich mit einer Frau, die Weiber leben 
eingehegt durch Keuschheit"1681 - dennoch Vielweiberei für die Vornehmen und Stammesführer, 
also ein Zustand, ähnlich dem der Amerikaner, bei denen Paarungsehe galt. Und zweitens konnte 
der Übergang vom Mutterrecht zum Vaterrecht erst kurz vorher gemacht worden sein, denn noch 
galt der Mutterbruder - der nächste männliche Gentilverwandte nach Mutterrecht - als fast ein 
näherer Verwandter denn der eigne Vater, ebenfalls entsprechend dem Standpunkt der 
amerikanischen Indianer, bei denen Marx, wie er oft sagte, den Schlüssel zum Verständnis unsrer 
eignen Urzeit gefunden. Und drittens waren die Frauen bei den Deutschen hochgeachtet und 
einflußreich auch auf öffentliche Geschäfte, was im direkten Gegensatz zur monogamischen 
Männerherrschaft steht. Fast alles Dinge, worin die Deutschen mit den Spartanern stimmen, bei 
denen, wie wir sahen, die Paarungsehe ebenfalls noch nicht vollständig überwunden war.1 Mit den 
Deutschen kam also auch in dieser Beziehung ein ganz neues Element zur Weltherrschaft. Die neue 
Monogamie, die sich nun auf den Trümmern der Römerwelt aus der Völkermischung entwickelte, 
kleidete die Männerherrschaft in mildere Formen und ließ den Frauen eine wenigstens äußerlich 
weit geachtetere und freiere Stellung, als das klassische Altertum sie je gekannt. Damit erst war die 
Möglichkeit gegeben, auf der sich aus der Monogamie - in ihr, neben ihr und gegen sie, je nachdem 
- der größte sittliche Fortschritt entwickeln konnte, den wir ihr verdanken: die moderne individuelle 
Geschlechtsliebe, die der ganzen früheren Welt unbekannt war.  

Dieser Fortschritt entsprang aber entschieden aus dem Umstand, daß die Deutschen noch in der 
Paarungsfamilie lebten, und die ihr entsprechende Stellung der Frau, soweit es anging, der 
Monogamie aufpfropften, keineswegs aber aus der sagenhaften, wunderbar sittenreinen Naturanlage 
der Deutschen, die sich darauf beschränkt, daß die Paarungsehe sich in der Tat nicht in den grellen 
sittlichen Gegensätzen bewegt wie die Monogamie. […] 

Wenn aber die Monogamie von allen bekannten Familienformen die- | 72 | jenige war, unter der 
allein sich die moderne Geschlechtsliebe entwickeln konnte, so heißt das nicht, daß sie sich 



ausschließlich oder nur vorwiegend in ihr, als Liebe der Ehegatten zueinander, entwickelte. Die 
ganze Natur der festen Einzelehe unter Mannesherrschaft schloß das aus. Bei allen geschichtlich 
aktiven, d.h. bei allen herrschenden Klassen blieb die Eheschließung, was sie seit der Paarungsehe 
gewesen, Sache der Konvenienz, die von den Eltern arrangiert wurde. Und die erste geschichtlich 
auftretende Form der Geschlechtsliebe als Leidenschaft, und als jedem Menschen (wenigstens der 
herrschenden Klassen) zukommende Leidenschaft, als höchste Form des Geschlechtstriebs - was 
gerade ihren spezifischen Charakter ausmacht -, diese ihre erste Form, die ritterliche Liebe des 
Mittelalters, war keineswegs eine eheliche Liebe. Im Gegenteil. In ihrer klassischen Gestalt, bei den 
Provenzalen, steuert sie mit vollen Segeln auf den Ehebruch los, und ihre Dichter feiern ihn. Die 
Blüte der provenzalischen Liebespoesie sind die Albas, deutsch Tagelieder. Sie schildern in 
glühenden Farben, wie der Ritter bei seiner Schönen - der Frau eines andern - im Bett liegt, 
während draußen der Wächter steht, der ihm zuruft, sobald das erste Morgengrauen (alba) aufsteigt, 
damit er noch unbemerkt entweichen kann; die Trennungsszene bildet dann den Gipfelpunkt. […]  

Die bürgerliche Eheschließung unserer Tage ist doppelter Art. In katholischen Ländern besorgen 
nach wie vor die Eltern dem jungen Bürgerssohn eine angemessene Frau, und die Folge davon ist 
natürlich die vollste Entfaltung des in der Monogamie enthaltnen Widerspruchs: üppiger 
Hetärismus auf seiten des Mannes, üppiger Ehebruch auf seiten der Frau. Die katholische Kirche 
hat wohl auch nur deswegen die Ehescheidung abgeschafft, weil sie sich überzeugt hatte, daß gegen 
den Ehebruch wie gegen den Tod kein Kräutlein gewachsen ist. In protestantischen Ländern da- 
gegen ist es Regel, daß dem Bürgerssohn erlaubt wird, sich aus seiner Klasse eine Frau mit größerer 
oder geringerer Freiheit auszusuchen, wonach ein gewisser Grad von Liebe der Eheschließung 
zugrunde liegen kann und auch anstandshalber stets vorausgesetzt wird, was der protestantischen 
Heuchelei entspricht. Hier wird der Hetärismus des Mannes schläfriger betrieben und der Ehebruch 
der Frau ist weniger Regel. Da aber in jeder Art Ehe die Menschen bleiben, was sie vor der Ehe 
waren, und die Bürger protestan- | 73 | tischer Länder meist Philister sind, so bringt es diese 
protestantische Monogamie im Durchschnitt der besten Fälle nur zur ehelichen Gemeinschaft einer 
bleiernen Langeweile, die man mit dem Namen Familienglück bezeichnet. […]  

In beiden Fällen aber wird die Heirat bedingt durch die Klassenlage der Beteiligten und ist insofern 
stets Konvenienzehe.  […] Und von allen Konvenienzehen gilt Fouriers Wort:  

„Wie in der Grammatik zwei Verneinungen eine Bejahung ausmachen, so gelten in der Heiratsmoral 
zwei Prostitutionen für eine Tugend."'69'  

Wirkliche Regel im Verhältnis zur Frau wird die Geschlechtsliebe und kann es nur werden unter den 
unterdrückten Klassen, also heutzutage im Proletariat - ob dies Verhältnis nun ein offiziell 
konzessioniertes oder nicht. Hier sind aber auch alle Grundlagen der klassischen Monogamie 
beseitigt. Hier fehlt alles Eigentum, zu dessen Bewahrung und Vererbung ja gerade die Monogamie 
und die Männerherrschaft geschaffen wurden, und hier fehlt damit auch jeder Antrieb, die 
Männerherrschaft geltend zu machen. Noch mehr, auch die Mittel fehlen; das bürgerliche Recht, das 
diese Herrschaft schützt, besteht nur für die Besitzenden und deren Verkehr mit den Proletariern; es 
kostet Geld und hat deshalb armutshalber keine Geltung für die Stellung des Arbeiters zu seiner 
Frau. Da entscheiden ganz andere persönliche und gesellschaftliche Verhältnisse. Und vollends 
seitdem die große Industrie die Frau aus dem Hause auf den Arbeitsmarkt und in die | 74 | Fabrik 
versetzt hat und sie oft genug zur Ernährerin der Familie macht, ist dem letzten Rest der 
Männerherrschaft in der Proletarierwohnung aller Boden entzogen - es sei denn etwa noch ein Stück 
der seit Einführung der Monogamie eingerissenen Brutalität gegen Frauen. So ist die Familie des 
Proletariers keine monogamische im strengen Sinn mehr, selbst bei der leidenschaftlichsten Liebe 



und festesten Treue beider und trotz aller etwaigen geistlichen und weltlichen Einsegnung. Daher 
spielen auch die" ewigen Begleiter der Monogamie, Hetärismus und Ehebruch, hier nur eine fast 
verschwindende Rolle; die Frau hat das Recht der Ehetrennung tat- sächlich wieder erhalten, und 
wenn mein sich nicht vertragen kann, geht man lieber auseinander. Kurz, die Proletarierehe ist 
monogam im etymologischen Sinn des Worts, aber durchaus nicht in seinem historischen Sinn. 

Unsre Juristen finden allerdings, daß der Fortschritt der Gesetzgebung den Frauen in steigendem 
Maß jeden Grund zur Klage entzieht. Die modernen zivilisierten Gesetzsysteme erkennen mehr und 
mehr an, erstens, daß die Ehe, um gültig zu sein, ein von beiden Teilen freiwillig eingegangner 
Vertrag sein muß, und zweitens, daß auch während der Ehe beide Teile einander mit gleichen 
Rechten und Pflichten gegenüberstehn sollen. Seien diese beiden Forderungen aber konsequent 
durchgeführt, so hätten die Frauen alles, was sie verlangen können.  

Diese echt juristische Argumentation ist genau dieselbe, womit der radikale republikanische 
Bourgeois den Proletarier ab- und zur Ruhe verweist. Der Arbeitsvertrag soll ein von beiden Teilen 
freiwillig eingegangner sein. Aber er gilt als für freiwillig eingegangen, sobald das Gesetz beide 
Teile auf dem Papier gleichstellt. Die Macht, die die verschiedne Klassenstellung dem einen Teil 
gibt, der Druck, den sie auf den andern Teil ausübt - die wirkliche ökonomische Stellung beider -, 
das geht das Gesetz nichts an. Und während der Dauer des Arbeitsvertrags sollen beide Teile 
wiederum gleich- berechtigt sein, sofern nicht einer oder der andre ausdrücklich verzichtet hat. Daß 
die ökonomische Sachlage den Arbeiter zwingt, sogar auf den letzten Schein von 
Gleichberechtigung zu verzichten, dafür kann das Gesetz wiederum nichts.  

Mit Bezug auf die Ehe ist das Gesetz, selbst das fortgeschrittenste, voll- auf befriedigt, sobald die 
Beteiligten ihre Freiwilligkeit formell zu Protokoll gegeben haben. Was hinter den juristischen 
Kulissen vorgeht, wo sich das wirkliche Leben abspielt, wie diese Freiwilligkeit zustande kommt, 
darum kann sich das Gesetz und der Jurist nicht kümmern. Und doch sollte hier | 75 | die einfachste 
Rechtsvergleichung dem Juristen zeigen, was es mit dieser Freiwilligkeit auf sich hat. In den 
Ländern, wo den Kindern ein Pflichtteil am elterlichen Vermögen gesetzlich gesichert ist, wo sie 
also nicht enterbt werden können - in Deutschland, in den Ländern französischen Rechts etc., sind 
die Kinder beim Eheschluß an die Einwilligung der Eltern gebunden. In den Ländern englischen 
Rechts, wo die elterliche Einwilligung kein gesetzliches Erfordernis des Eheschlusses, haben die 
Eltern auch volle Testierfreiheit über ihr Vermögen, können sie ihre Kinder nach Belieben enterben. 
Daß trotzdem und eben deshalb die Freiheit der Eheschließung in den Klassen, wo es was zu erben 
gibt, in England und Amerika, tatsächlich um kein Haar größer ist als in Frankreich und 
Deutschland, das ist doch klar.  

Nicht besser steht es mit der juristischen Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe. Die 
rechtliche Ungleichheit beider, die uns aus früheren Gesellschaftszuständen vererbt, ist nicht die 
Ursache, sondern die Wirkung der ökonomischen Unterdrückung der Frau. In der alten 
kommunistischen Haushaltung, die viele Ehepaare und ihre Kinder umfaßte, war die den Frauen 
übergebne Führung des Haushalts ebensogut eine öffentliche, eine gesellschaftlich notwendige 
Industrie wie die Beschaffung der Nahrungsmittel durch die Männer. Mit der patriarchalischen 
Familie, und noch mehr mit der monogamen Einzelfamilie wurde dies anders. Die Führung des 
Haushalts verlor ihren öffentlichen Charakter. Sie ging die Gesellschaft nichts mehr an. Sie wurde 
ein Privatdienst; die Frau wurde erste Dienstbotin, aus der Teilnahme an der gesellschaftlichen 
Produktion verdrängt. Erst die große Industrie unsrer Zeit hat ihr - und auch nur der Proletarierin - 
den Weg zur gesellschaftlichen Produktion wieder eröffnet. Aber so, daß, wenn sie ihre Pflichten im 
Privatdienst der Familie erfüllt, sie von der öffentlichen Produktion ausgeschlossen bleibt und 



nichts erwerben kann; und daß, wenn sie sich an der öffentlichen Industrie beteiligen und 
selbständig erwerben will, sie außerstand ist, Familienpflichten zu erfüllen. Und wie in der Fabrik, 
so geht es der Frau in allen Geschäftszweigen, bis in die Medizin und Advokatur hinein. Die 
moderne Einzelfamilie ist gegründet auf die offne oder verhüllte Haussklaverei der Frau, und die 
moderne Gesellschaft ist eine Masse, die aus lauter Einzelfamilien als ihren Molekülen sich 
zusammensetzt. Der Mann muß heutzutage in der großen Mehrzahl der Fälle der Erwerber, der 
Ernährer der Familie sein, wenigstens in den besitzenden Klassen, und das gibt ihm eine 
Herrscherstellung, die keiner juristischen Extrabevorrechtung bedarf. Er ist in der Familie der 
Bourgeois, die Frau repräsentiert das Proletariat. In der industriellen Welt tritt aber der spezifische 
Charakter der auf dem Proletariat lastenden ökonomischen Unter- | 76| drückung erst dann in seiner 
vollen Schärfe hervor, nachdem alle gesetzlichen Sondervorrechte der Kapitalistenklasse beseitigt 
und die volle juristische Gleichberechtigung beider Klassen hergestellt worden; die demokratische 
Republik hebt den Gegensatz beider Klassen nicht auf, sie bietet im Gegenteil erst den Boden, 
worauf er ausgefochten wird. Und ebenso wird auch der eigentümliche Charakter der Herrschaft des 
Mannes über die Frau in der modernen Familie und die Notwendigkeit, wie die Art, der Herstellung 
einer wirklichen gesellschaftlichen Gleichstellung beider erst dann in grelles Tageslicht treten, 
sobald beide juristisch vollkommen gleichberechtigt sind. Es wird sich dann zeigen, daß die 
Befreiung der Frau zur ersten Vorbedingung hat die Wiedereinführung des ganzen weiblichen 
Geschlechts in die öffentliche Industrie, und daß dies wieder erfordert die Beseitigung der 
Eigenschaft der Einzelfamilie als wirtschaftlicher Einheit der Gesellschaft.  

Wir haben demnach drei Hauptformen der Ehe, die im ganzen und großen den drei Hauptstadien 
der menschlichen Entwicklung entsprechen. Für die Wildheit die Gruppenehe, für die Barbarei die 
Paarungsehe, für die Zivilisation die Monogamie, ergänzt durch Ehebruch und Prostitution. 
Zwischen Paarungsehe und Monogamie schiebt sich ein, auf der Oberstufe der Barbarei, das 
Kommando der Männer über Sklavinnen und die Vielweiberei.  

Wie unsre ganze Darstellung bewiesen, ist der Fortschritt, der sich in dieser Reihenfolge aufzeigt, 
an die Eigentümlichkeit geknüpft, daß den Frauen die geschlechtliche Freiheit der Gruppenehe 
mehr und mehr entzogen wird, den Männern aber nicht. Und wirklich besteht die Gruppenehe für 
die Männer tatsächlich bis heute fort. Was bei der Frau ein Verbrechen ist und schwere gesetzliche 
und gesellschaftliche Folgen nach sich zieht, das gilt beim Mann für ehrenvoll oder doch 
schlimmstenfalls als ein leichter moralischer Makel, den man mit Vergnügen trägt. Je mehr aber der 
altherkömmliche Hetärismus in unsrer Zeit durch die kapitalistische Warenproduktion verändert 
und ihr angepaßt wird, je mehr er sich in unverhüllte Prostitution verwandelt, desto 
demoralisierender wirkt er. Und zwar demoralisiert er die Männer noch weit mehr als die Frauen. 
Die Prostitution degradiert unter den Frauen nur die Unglücklichen, die ihr verfallen, und auch 
diese bei weitem nicht in dem Grad, wie gewöhnlich geglaubt wird. Dagegen erniedrigt sie den 
Charakter der gesamten Männerwelt. So ist namentlich ein langer Bräutigamsstand in neun Fällen 
aus zehn eine förmliche Vorschule der ehelichen Untreue. | 77 | Nun gehn wir einer 
gesellschaftlichen Umwälzung entgegen, wo die bisherigen ökonomischen Grundlagen der 
Monogamie ebenso sicher verschwinden werden wie die ihrer Ergänzung, der Prostitution. Die 
Monogamie entstand aus der Konzentrierung größerer Reichtümer in einer Hand - und zwar der 
eines Mannes - und aus dem Bedürfnis, diese Reichtümer den Kindern dieses Mannes und keines 
andern zu vererben. Dazu war Monogamie der Frau erforderlich, nicht des Mannes, so daß diese 
Monogamie der Frau der offnen oder verdeckten Polygamie des Mannes durchaus nicht im Wege 
stand. Die bevorstehende gesellschaftliche Umwälzung wird aber durch Verwandlung wenigstens 
des unendlich größten Teils der dauernden, vererbbaren Reichtümer - der Produktionsmittel - in 
gesellschaftliches Eigentum diese ganze Vererbungssorge auf ein Minimum reduzieren. Da nun die 



Monogamie aus ökonomischen Ursachen entstanden, wird sie verschwinden, wenn diese Ursachen 
verschwinden?  

Man könnte nicht mit Unrecht antworten: Sie wird so wenig verschwinden, daß sie vielmehr erst 
vollauf verwirklicht werden wird. Denn mit der Verwandlung der Produktionsmittel in 
gesellschaftliches Eigentum verschwindet auch die Lohnarbeit, das Proletariat, also auch die 
Notwendigkeit für eine gewisse - statistisch berechenbare - Zahl von Frauen, sich für Geld 
preiszugeben. Die Prostitution verschwindet, die Monogamie, statt unterzugehn, wird endlich eine 
Wirklichkeit - auch für die Männer.  

Die Lage der Männer wird also jedenfalls sehr verändert. Aber auch die der Frauen, aller Frauen, 
erfährt bedeutenden Wechsel. Mit dem Über- gang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört 
die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung ver- 
wandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird 
öffentliche Angelegenheit; die Gesellschaft sorgt für alle Kinder gleichmäßig, seien sie eheliche 
oder uneheliche. Damit fällt die Sorge weg wegen der „Folgen", die heute das wesentlichste 
gesellschaftliche - moralische wie ökonomische - Moment bildet, das die rücksichtslose Hingabe 
eines Mädchens an den geliebten Mann verhindert. Wird das nicht Ursache genug sein zum 
allmählichen Aufkommen eines ungenierteren Geschlechtsverkehrs und damit auch einer laxeren 
öffentlichen Meinung von wegen jungfräulicher Ehre und weiblicher Schande? Und endlich, haben 
wir nicht gesehn, daß in der modernen Welt Monogamie und Prostitution zwar Gegensätze, aber 
untrennbare Gegensätze, Pole desselben Gesellschaftszustandes sind? Kann die Prostitution 
verschwinden, ohne die Monogamie mit sich in den Abgrund zu ziehn? | 78 | Hier tritt ein neues 
Moment in Wirksamkeit, ein Moment, das zur Zeit, als die Monogamie sich ausbildete, höchstens 
im Keim bestand: die individuelle Geschlechtsliebe.  

Vor dem Mittelalter kann von individueller Geschlechtsliebe nicht die Rede sein. Daß persönliche 
Schönheit, vertrauter Umgang, gleichgestimmte Neigungen etc. bei Leuten verschiednen 
Geschlechts das Verlangen zu geschlechtlichem Verkehr erweckt haben, daß es den Männern wie 
den Frauen nicht total gleichgültig war, mit wem sie in dies intimste Verhältnis traten, das ist 
selbstredend. Aber von da bis zu unsrer Geschlechtsliebe ist noch unendlich weit. Im ganzen 
Altertum werden die Ehen von den Eltern für die Beteiligten geschlossen, und diese finden sich 
ruhig hinein. Das bißchen eheliche Liebe, das das Altertum kennt, ist nicht etwa subjektive 
Neigung, sondern objektive Pflicht, nicht Grund, sondern Korrelat der Ehe. Liebesverhältnisse im 
modernen Sinne kommen im Altertum nur vor außerhalb der offiziellen Gesellschaft. Die Hirten, 
deren Liebesfreuden und Leiden Theokrit und Moschos uns besingen, der „Daphnis und Chloe" des 
Longos[701, sind lauter Sklaven, die keinen Teil haben am Staat, der Lebenssphäre des freien 
Bürgers. Außer bei Sklaven aber finden wir Liebeshändel nur als Zersetzungsprodukte der 
untergehenden alten Welt, und mit Frauen, die ebenfalls außerhalb der offiziellen Gesellschaft 
stehn, mit Hetären, also mit Fremden oder Freigelassenen: in Athen vom Vorabend seines 
Untergangs an, in Rom zur Kaiserzeit. Kamen Liebeshändel wirklich vor zwischen freien Bürgern 
und Bürgerinnen, so nur von wegen des Ehebruchs. Und dem klassischen Liebesdichter des 
Altertums, dem alten Anakreon, war die Geschlechtsliebe, in unserm Sinne, so sehr Wurst, daß ihm 
sogar das Geschlecht des geliebten Wesens Wurst war.  

Unsre Geschlechtsliebe unterscheidet sich wesentlich vom einfachen geschlechtlichen Verlangen, 
dem Eros, der Alten. Erstens setzt sie beim geliebten Wesen Gegenliebe voraus; die Frau steht 
insoweit dem Manne gleich, während sie beim antiken Eros keineswegs immer gefragt wird. 
Zweitens hat die Geschlechtsliebe einen Grad von Intensität und Dauer, der beiden Teilen 



Nichtbesitz und Trennung als ein hohes, wo nicht das höchste, Unglück erscheinen läßt; um sich 
gegenseitig besitzen zu können, spielen sie hohes Spiel, bis zum Einsatz des Lebens, was im 
Altertum höchstens beim Ehebruch vorkam. Und endlich entsteht ein neuer sittlicher Maßstab für 
die Beurteilung des geschlechtlichen Umgangs; man fragt nicht nur: war er ehelich oder 
außerehelich, sondern auch: entsprang er der Liebe und Gegenliebe oder nicht? Es versteht sich, daß 
es diesem neuen Maßstab in der feudalen oder bürgerlichen Praxis nicht besser ergeht als allen | 79 | 
andern Maßstäben der Moral - man setzt sich über ihn hinweg. Aber es ergeht ihm auch nicht 
schlechter. Er wird ebensogut wie sie anerkannt - in der Theorie, auf dem Papier. Und mehr kann er 
vorderhand nicht verlangen.  

Wo das Altertum abgebrochen mit seinen Anläufen zur Geschlechtsliebe, da setzt das Mittelalter 
wieder an: beim Ehebruch. Wir haben die ritterliche Liebe bereits geschildert, die die Tagelieder 
erfand. Von dieser Liebe, die die Ehe brechen will, bis zu der, die sie gründen soll, ist noch ein 
weiter Weg, den das Rittertum nie vollauf zurücklegt. Selbst wenn wir von den frivolen Romanen 
zu den tugendsamen Deutschen übergehn, finden wir im „Nibelungenlied", daß Kriemhild zwar im 
stillen nicht minder in Siegfried verliebt ist als er in sie, daß sie aber dennoch auf Gunthers Anzeige, 
er habe sie einem Ritter zugeschworen, den er nicht nennt, einfach antwortet:  

„ Ihr kraucht mich nicht zu bitten; wie Ihr mir gebietet, so will ich immer sein; den Ihr, Herr, mir 
gebt zum Mann, dem will ich mich gern verloben."  

Es fällt ihr gar nicht in den Sinn, daß ihre Liebe hier überhaupt in Betracht kommen kann. (…) In 
der Regel wird die Braut des jungen Fürsten ausgesucht von dessen Eltern, wenn sie noch leben, 
sonst von ihm selbst unter Beirat der großen Lehenträger, die in allen Fällen ein gewichtiges Wort 
dabei mitsprechen. Es kann auch gar nicht anders sein. Für den Ritter oder Baron wie für den 
Landesfürsten selbst ist die Verheiratung ein politischer Akt, eine Gelegenheit der 
Machtvergrößerung durch neue Bündnisse; das Interesse des Hauses hat zu entscheiden, nicht das 
Belieben des einzelnen. Wie soll da die Liebe in die Lage kommen, das letzte Wort zu sprechen 
über den Eheschluß?  

Nicht anders mit dem Zunftbürger der mittelalterlichen Städte. Gerade die ihn schützenden 
Privilegien, die verklausulierten Zunftordnungen, die verkünstelten Grenzlinien, die ihn gesetzlich 
schieden, hier von den andern Zünften, dort von seinen eignen Zunftgenossen, da von seinen 
Gesellen und Lehrlingen, zogen den Kreis schon eng genug, aus dem er sich eine passende Gattin 
suchen konnte. Und welche unter ihnen die passendste war, das entschied unter diesem 
verwickelten System unbedingt nicht sein individuelles Belieben, sondern das Familieninteresse.     
| 80 | So blieb also in der unendlichen Mehrzahl der Fälle der Eheschluß bis zum Ende des 
Mittelalters, was er von Anfang an gewesen, eine Sache, die nicht von den Beteiligten entschieden 
wurde. Im Anfang kam man bereits verheiratet auf die Welt - verheiratet mit einer ganzen Gruppe 
des andern Geschlechts. In den späteren Formen der Gruppenehe fand wahrscheinlich ein ähnliches 
Verhältnis statt, nur unter stets wachsender Verengerung der Gruppe. In der Paarungsehe ist es 
Regel, daß die Mütter die Ehen ihrer Kinder verabreden; auch hier entscheiden Rücksichten auf 
neue Verwandtschaftsbande, die dem jungen Paar eine stärkere Stellung in Gens und Stamm 
verschaffen sollen. Und als mit dem Uberwiegen des Privateigentums über das Gemeineigentum 
und mit dem Interesse an der Vererbung das Vaterrecht und die Monogamie zur Herrschaft kamen, 
da wurde der Eheschluß erst recht abhängig von ökonomischen Rücksichten. Die Form der Kaufehe 
verschwindet, die Sache wird in stets steigendem Maß durchgeführt, so daß nicht nur die Frau, 
sondern auch der Mann einen Preis erhält - nicht nach seinen persönlichen Eigenschaften, sondern 
nach seinem Besitz. Daß die gegenseitige Neigung der Beteiligten der alles andre über- wiegende 



Grund des Eheschlusses sein sollte, das war in der Praxis der herrschenden Klassen unerhört 
geblieben von Anfang an; so etwas kam vor höchstens in der Romantik oder - bei den unterdrückten 
Klassen, die nicht zählten.  

Das war der Zustand, den die kapitalistische Produktion vorfand, als sie, seit dem Zeitalter der 
geographischen Entdeckungen, durch den Welthandel und die Manufaktur sich anschickte zur 
Weltherrschaft. Man sollte meinen, dieser Modus der Eheschließung habe ihr ausnehmend gepaßt, 
und so war es auch. Und dennoch - die Ironie der Weltgeschichte ist unergründlich - war sie es, die 
die entscheidende Bresche in ihn legen mußte. Indem sie alle Dinge in Waren verwandelte, löste sie 
alle überkommenen, altherkömmlichen Verhältnisse auf, setzte an die Stelle der ererbten Sitte, des 
historischen Rechts, den Kauf und Verkauf, den „freien" Vertrag; wie denn der englische Jurist 
H.S.Maine1721 glaubte eine ungeheure Entdeckung gemacht zu haben, als er sagte, unser ganzer 
Fortschritt gegen frühere Epochen bestehe darin, daß wir gekommen seien from status to contract, 
von erblich überkommenen zu freiwillig kontrahierten Zuständen, was freilich schon im 
„Kommunistischen Manifest"1731 stand, soweit es richtig ist.  

Zum Vertragschließen gehören aber Leute, die frei über ihre Personen, Handlungen und Besitztümer 
verfügen können und die einander gleich- berechtigt gegenüberstehn. Diese „freien" und „gleichen" 
Leute zu schaffen, | 81 | war grade eine der Hauptarbeiten der kapitalistischen Produktion. Geschah 
dies auch im Anfang noch in nur halbbewußter, obendrein religiös verkleideter Weise, so stand doch 
von der lutherischen und calvinischen Reformation an der Satz fest, daß der Mensch nur dann für 
seine Handlungen vollauf verantwortlich sei, wenn er sie in voller Freiheit des Willens begangen, 
und daß es sittliche Pflicht sei, Widerstand zu leisten gegen jeden Zwang zu unsittlicher Tat. Wie 
reimte sich dies aber mit der bisherigen Praxis der Eheschließung? Die Ehe war nach bürgerlicher 
Auffassung ein Vertrag, ein Rechtsgeschäft, und zwar das wichtigste von allen, weil es über Körper 
und Geist von zwei Menschen auf Lebenszeit Verfügung traf. Es wurde damals zwar formell 
freiwillig geschlossen; ohne das Jawort der Beteiligten ging es nicht. Aber man wußte nur zu gut, 
wie das Jawort zustande kam und wer die eigentlichen Eheschließer waren. Wenn aber zu allen 
andern Verträgen wirkliche Freiheit der Entschließung gefordert wurde, warum nicht zu diesem? 
Hatten die zwei jungen Leute, die verkuppelt werden sollten, nicht auch das Recht, über sich selbst, 
über ihren Leib und dessen Organe frei zu verfügen? War nicht die Geschlechtsliebe durch das 
Rittertum in die Mode gekommen und war, gegenüber der ritterlichen Ehebruchsliebe, nicht die 
Liebe der Ehegatten ihre richtige bürgerliche Form? Wenn es aber Pflicht der Eheleute, einander zu 
lieben, war es nicht ebensosehr Pflicht der Liebenden, einander zu heiraten und niemand anders? 
Stand dies Recht der Liebenden nicht höher als das Recht der Eltern, Verwandten und sonstigen 
hergebrachten Heiratsmakler und Ehekuppler? Brach das Recht der freien persönlichen Prüfung 
ungeniert in Kirche und Religion ein, wie sollte es stehenbleiben vor dem unerträglichen Anspruch 
der älteren Generation, über Leib, Seele, Vermögen, Glück und Unglück der jüngeren zu verfügen?  

Diese Fragen mußten aufgeworfen werden zu einer Zeit, die alle alten Bande der Gesellschaft 
auflockerte und alle ererbten Vorstellungen ins Wanken brachte. Die Welt war mit einem Schlage 
fast zehnmal größer geworden; statt eines Quadranten einer Halbkugel, lag jetzt die ganze Erdkugel 
vor dem Blick der Westeuropäer, die sich beeilten, die andern sieben Quadranten in Besitz zu 
nehmen. Und wie die alten engen Heimatsschranken, so fielen auch die tausendjährigen Schranken 
der mittelalterlichen vorgeschriebnen Denkweise. Dem äußern wie dem innern Auge des Menschen 
öffnete sich ein unendlich weiterer Horizont. Was galt die Wohlmeinung der Ehrbarkeit, was das 
durch Geschlechter vererbte ehrsame Zunftprivilegium dem jungen Mann, den die Reichtümer 
Indiens, die Gold- und Silberminen Mexikos und Potosis anlockten. Eis war die fahrende Ritterzeit  
| 82 | des Bürgertums; sie hatte auch ihre Romantik und ihre Liebesschwärmerei, aber auf 



bürgerlichem Fuß und mit in letzter Instanz bürgerlichen Zielen. So geschah es, daß das 
aufkommende Bürgertum, namentlich der protestantischen Länder, wo am meisten am Bestehenden 
gerüttelt wurde, auch für die Ehe die Freiheit der Vertragschließung mehr und mehr anerkannte und 
in der oben geschilderten Weise durchführte. Die Ehe blieb Klassenehe, aber innerhalb der Klasse 
wurde den Beteiligten ein gewisser Grad von Freiheit der Wahl zugestanden. Und auf dem Papier, 
in der moralischen Theorie wie in der poetischen Schilderung, stand nichts unerschütterlicher fest, 
als daß jede Ehe unsittlich, die nicht auf gegenseitiger Geschlechtsliebe und wirklich freier 
Übereinkunft der Gatten beruht. Kurzum, die Liebesehe war proklamiert als Menschenrecht, und 
zwar nicht nur als droit de Thomme1, sondern auch ausnahmsweise als droit de la femme2. Dies 
Menschenrecht unterschied sich aber in einem Punkt von allen übrigen sogenannten 
Menschenrechten. Während diese in der Praxis auf die herrschende Klasse, die Bourgeoisie, 
beschränkt blieben und der unterdrückten Klasse, dem Proletariat, direkt oder indirekt verkümmert 
wurden, bewährt sich hier wieder die Ironie der Geschichte. Die herrschende Klasse bleibt 
beherrscht von den bekannten ökonomischen Einflüssen und weist daher nur in Ausnahmefällen 
wirklich frei geschlossene Ehen auf, während diese bei der beherrschten Klasse, wie wir sahen, die 
Regel sind. 

 
Die volle Freiheit der Eheschließung kann also erst dann allgemein durchgeführt werden, wenn die 
Beseitigung der kapitalistischen Produktion und der durch sie geschaffnen Eigentumsverhältnisse 
alle die ökonomischen Nebenrücksichten entfernt hat, die jetzt noch einen so mächtigen Einfluß auf 
die Gattenwähl ausüben. Dann bleibt eben kein andres Motiv mehr als die gegenseitige Zuneigung. 
Da nun die Geschlechtsliebe ihrer Natur nach ausschließlich ist - obwohl sich diese 
Ausschließlichkeit heutzutage nur in der Frau durchweg verwirklicht -, so ist die auf 
Geschlechtsliebe begründete Ehe ihrer Natur nach Einzelehe. Wir haben gesehn, wie recht 
Bachofen hatte, wenn er den Fortschritt von der Gruppenehe zur Einzelehe vorwiegend als das 
Werk der Frauen ansah; nur der Fortgang von der Paarungsehe zur Monogamie kommt auf 
Rechnung der Männer; und er bestand, historisch, wesentlich in einer Verschlechterung der Stellung 
der Frauen und einer Erleichterung der Untreue der Männer. Fallen nun noch die ökonomischen 
Rücksichten weg, infolge deren die Frauen sich diese gewohnheitsmäßige Untreue der | 83 | Männer 
gefallen ließen - die Sorge um ihre eigne Existenz und noch mehr die um die Zukunft der Kinder - , 
so wird die damit erreichte Gleichstellung der Frau aller bisherigen Erfahrung nach in unendlich 
stärkerem Maß dahin wirken, daß die Männer wirklich monogam werden, als dahin, daß die Frauen 
polyandrisch.  

Was aber von der Monogamie ganz entschieden wegfallen wird, das sind alle die Charaktere, die ihr 
durch ihr Entstehn aus den Eigentumsverhältnissen aufgedrückt wurden, und diese sind erstens die 
Vorherrschaft des Mannes und zweitens die Unlösbarkeit. Die Vorherrschaft des Mannes in der Ehe 
ist einfache Folge seiner ökonomischen Vorherrschaft und fällt mit dieser von selbst. Die 
Unlösbarkeit der Ehe ist teils Folge der ökonomischen Lage, unter der die Monogamie entstand, 
teils Tradition aus der Zeit, wo der Zusammenhang dieser ökonomischen Lage mit der Monogamie 
noch nicht recht verstanden und religiös outriert wurde. Sie ist schon heute tausendfach 
durchbrochen. Ist nur die auf Liebe gegründete Ehe sittlich, so auch nur die, worin die Liebe 
fortbesteht. 

1 Recht des Mannes - 2 Recht der Frau 



Die Dauer des Anfalls der individuellen Geschlechtsliebe ist aber nach den Individuen sehr 
verschieden, namentlich bei den Männern, und ein positives Aufhören der Zuneigung, oder ihre 
Verdrängung durch eine neue leidenschaftliche Liebe, macht die Scheidung für beide Teile wie für 
die Gesellschaft zur Wohltat. Nur wird man den Leuten ersparen, durch den nutzlosen Schmutz 
eines Scheidungsprozesses zu waten.  

Was wir also heutzutage vermuten können über die Ordnung der Geschlechtsverhältnisse nach der 
bevorstehenden Wegfegung der kapitalistischen Produktion, ist vorwiegend negativer Art, 
beschränkt sich meist auf das, was wegfällt. Was aber wird hinzukommen? Das wird sich 
entscheiden, wenn ein neues Geschlecht herangewachsen sein wird: ein Geschlecht von Männern, 
die nie in ihrem Leben in den Fall gekommen sind, für Geld oder andre soziale Machtmittel die 
Preisgebung einer Frau zu erkaufen, und von Frauen, die nie in den Fall gekommen sind, weder aus 
irgendwelchen andern Rücksichten als wirklicher Liebe sich einem Mann hinzugeben, noch dem 
Geliebten die Hingabe zu verweigern aus Furcht vor den ökonomischen Folgen. Wenn diese Leute 
da sind, werden sie sich den Teufel darum scheren, was man heute glaubt, daß sie tun sollen; sie 
werden sich ihre eigne Praxis und ihre danach abgemeßne öffentliche Meinung über die Praxis 
jedes einzelnen selbst machen - Punktum.  

Kehren wir indes zurück zu Morgan, von dem wir uns ein beträchtliches entfernt haben. Die 
geschichtliche Untersuchung der während der Zivilisationsperiode entwickelten gesellschaftlichen 
Institutionen geht über den | 84 | Rahmen seines Buchs hinaus. Die Schicksale der Monogamie 
während dieses Zeitraums beschäftigen ihn daher nur ganz kurz. Auch er sieht in der Weiterbildung 
der monogamen Familie einen Fortschritt, eine Annäherung an die volle Gleichberechtigung der 
Geschlechter, ohne daß er dies Ziel jedoch für erreicht hält. Aber, sagt er,  

„wenn die Tatsache anerkannt wird, daß die Familie vier Formen nacheinander durch- gemacht hat 
und sich jetzt in einer fünften befindet, so entsteht die Frage, ob diese Form für die Zukunft von 
Dauer sein kann. Die einzig mögliche Antwort ist die, daß sie fortschreiten muß, wie die 
Gesellschaft fortschreitet, sich verändern im Maß, wie die Gesellschaft sich verändert, ganz wie 
bisher. Sie ist das Geschöpf des Gesellschaftssystems und wird seinen Bildungsstand widerspiegeln. 
Da die monogame Familie sich verbessert hat seit dem Beginn der Zivilisation, und sehr merklich in 
der modernen Zeit, so kann man mindestens vermuten, daß sie weiterer Vervollkommnung fähig, 
bis die Gleichheit beider Geschlechter erreicht ist. Sollte in entfernter Zukunft die monogame 
Familie nicht imstande sein, die Ansprüche der Gesellschaft zu erfüllen, so ist unmöglich 
vorherzusagen, von welcher Beschaffenheit ihre Nachfolgerin sein wird."'741  



Disskusionsfragen  
Woher kommt Engels zufolge die Unterdrückung der Frau?  

1. Wie hängt die Entstehung von Mehrprodukt und dem Klassen Antagonismus mit der 
Unterdrückung der Frau zusammen? 

2. Wie hängt die transformation des Erbrechts mit der Entstehung des Patriarchats 
zusammen?  

Worin sieht Engels die Befreiung der Frau?  

1. Was ist die materielle Grundlage der Befreiung der Frau? 
2. Welchen Fortschritt bringt die rechtliche Gleichheit der Geschlechter für die Befreiung 

der Frau? 

Wo seht ihr Mängel Und Stärken in Engels Theorie? 


